
AMT FÜR MILITÄR UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
BASEL-LANDSCHAFT

MerkblattSchiesspflicht (Angehörige der Armee)

Die Schiesspflicht beginnt im Folgejahr nach Vollendung der 
Rekrutenschule und dauert bis maximal ins 34. Altersjahr.

Erfüllung der Schiesspflicht

Erfüllung der Schiesspflicht bis 31. August:
Die obligatorische Schiesspflicht ist jährlich zwischen März und 
31. August bei einem anerkannten Schützenverein zu erfüllen.
Die obligatorische Schiesspflicht darf nicht im Wiederholungskurs 
erfüllt werden.

Erfüllung der Schiesspflicht nach dem 31. August:
Nachschiesskurs gemäss öffentlichem Aufgebotsplakat oder unter 
www.militaer.bl.ch

Zum Schiessen mitnehmen:
Persönliche Waffe, Putzzeug für die Waffe, Gehörschutz, Dienstbüch-
lein, Militärischer Leistungsausweis, Aufforderung mit Strichcode und 
persönlicher Ausweis (ID, Pass).

Informationsquellen
Kreiskommando des Wohnorts
www.militaer.bl.ch
Schützenvereine
Anschlag in den Gemeinden
Publikation im Amtsanzeiger

Meldepflicht
Auslandaufenthalt
Schiesspflicht
Dienstpflicht, Dienstleistung, Auskünfte

Kreiskommando
Oristalstrasse 100
Postfach
4410 Liestal
Telefon	061 552 72 72
Fax	 061 552 72 79
kreiskommando@bl.ch
www.militaer.bl.ch

Direkte Auskunft

061 552 72 18

Dienstpflicht, Dienstleistung
Beachten Sie die Aufgebotsplakate

Suchen Sie im militärischen Aufgebotstableau im Internet
 www.armee.ch/wk

Informieren Sie rechtzeitig Ihren Arbeitgeber über bevorstehende 
Dienstleistungen.

Das Büro Schweiz ist der militärische Auskunftsdienst für Standorte 
und Telefonnummern von Truppen im Dienst.

Telefon 031 381 25 25 (rund um die Uhr besetzt)
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Meldepflicht
Wohnortswechsel
Zivilrechtlicher Wohnort ist die Gemeinde, bei welcher der Heimat-
schein hinterlegt ist.

Bei Grenzgängern ist die politische Gemeinde des Arbeitgebers 
massgebend. Sie melden die Wohnadresse im Ausland und die 
Adresse des Arbeitgebers an das Kreiskommando im Kanton des 
Arbeitgebers.

Was ist zu tun:

Adressänderung

Schriftliche Meldung an das Kreiskommando des neuen Wohn-
kantons, Couvert mit Vermerk „Militärsache“ (portofrei)

Beilagen:	 Dienstbüchlein
	 Meldung neue Adresse und Gültigkeitsdatum

Änderungen der Personalien
(z.B. Berufs- oder Namensänderung, neue Heimatgemeinde usw.)

Schriftliche Meldung an das Kreiskommando des Wohnkantons, 
Couvert mit Vermerk „Militärsache“ (portofrei)

Beilagen:	 Dienstbüchlein
	 Kopie Eheschein oder Famlienbüchlein
	 AHV-Ausweis (geändert auf den neuen Namen)
	 blaue militärische Identitätskarte (nur bei Einteilung 

Sanitätstruppen)

Beachten Sie die Weisungen im Dienstbüchlein – Seite 2

Auslandaufenthalt
Meldepflichtige haben Folgendes zu beachten

Was ist zu tun:

Auslandaufenthalt bis 12 Monate

Ab 6 Monaten Auslandaufenthalt ist dem Kreiskommando des Wohn-
kantons eine Verbindungsadresse in der Schweiz zu melden.

Hinweis: Dienstleistungen und obligatorische Schiesspflicht sind 
zu erfüllen. Dispensationsgesuche sind beim Kreiskommando des 
Wohnkantons einzureichen. 

Auslandaufenthalt ab 12 Monaten

Gesuchsformular beim Kreiskommando des Wohnkantons verlan-
gen oder via Homepage ausdrucken.
Gesuchsformular ausfüllen und spätestens 2 Monate vor Ausreise 
dem Kreiskommando zusenden.
Couvert mit Vermerk „Militärsache“ (portofrei)

Beilagen:	 Dienstbüchlein
	 Gesuchsformular
	 Bestätigungen (Flugtickets, Schul- oder Sprachaufent-

halt, Arbeitgeber)

Alle weiteren Einzelheiten erhalten Sie vom Kreiskommando in schrift-
licher Form.

Rückkehr aus dem Ausland

Meldung an das Kreiskommando des neuen Wohnkantons
Angabe der neuen Adresse
Abgabe Formular 1.37 Auslandurlaub

Grenzgänger

Bei Grenzgängern ist die politische Gemeinde des Arbeitgebers 
massgebend. Sie melden die Wohnadresse im Ausland und die 
Adresse des Arbeitgebers an das Kreiskommando im Kanton des 
Arbeitgebers.

Direkte Auskunft
Nach Familienname
A-G	 061 552 72 13
H-Q	 061 552 72 20
R-Z	 061 552 72 19

Direkte Auskunft
Nach Familienname
A-G	 061 552 72 13
H-Q	 061 552 72 20
R-Z	 061 552 72 19

Meldepflicht bis zur Entlassung aus der Wehrpflicht
Meldefrist für alle Änderungen 14 Tage 

Meldepflicht bis zur Entlassung aus der Wehrpflicht
Meldefrist für alle Änderungen 14 Tage 


